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Stadt Erlangen 
Amt für Umweltschutz und Energiefragen     
Schuhstraße 40            
91051 Erlangen        Eingang     ……………. 
                (nicht auszufüllen)

  
 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für private Maßnahmen zur  
Abfallvermeidung 

 

1 Allgemeine Informationen zum Antragstellenden 

Antragsteller*in 

 

Organisation     ............................................................................................... 

vertreten durch (Name, Vorname) ............................................................................................... 

Straße, Hausnummer   ............................................................................................... 

PLZ, Ort        ............................................................................................... 

Telefon     ............................................................................................... 

E-Mail           ............................................................................................... 

Kontoinhaber*in         ............................................................................................... 

Geldinstitut                    ............................................................................................... 

IBAN          DE…..…-……….….-……….….-……….….-……….….-…..... 

 

2 Förderfähige Maßnahmen 

Monatliche Fixkosten        .................................................................... 

Anzahl geplante Veranstaltungen      .................................................................... 

geschätzte vermiedene Abfallmenge in Tonnen     .................................................................... 
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3     Förderbedingungen 

Antragsunterlagen 

 

Folgende Anlagen sind dem Antrag beizufügen: 

 

 Vereinssatzung oder sonstige konstitutionelle Unterlagen über den nachhaltigen Betriebs-
zweck (z.B. Satzung, Geschäftsordnung, aktueller Registerauszug), soweit nicht die neueste 
Fassung aufgrund früherer Zuschüsse bereits vorliegt. 
  

 Detaillierte Beschreibung der Abfallvermeidungsmaßnahme unter Nennung der zu erwarte-
ten Vermeidungsmenge 
 

 Finanzunterlagen gemäß Nr. 4 Abs. 2 der städtischen Zuschussrichtlinien: 
 
- Unterlagen, die lückenlos die Einnahmen und Ausgaben für die Vorausplanung 

ausweisen, z.B. ein Wirtschaftsplan 
 

- von bilanzierenden Antragstellern die der Antragstellung vorangehende Jahresbilanz 

mit Gewinn- und Verlustrechnung, 
 

- ggf. Angaben zu vorhandenen Reserven, 
 

- von nicht bilanzierenden Antragstellern wie z.B. Vereinen oder Einzelpersonen die 
Überschussrechnung des Vorjahres 

 
 Methodik zu Erhebung/Nachweisführung der erwarteten Abfallvermeidungsmenge 

 

Förderrichtlinie  

Die Bedingungen für die Gewährung eines Zuschusses sind mir bekannt (siehe „Förderrichtlinie zur 
Gewährung von Zuschüssen für private Maßnahmen zur Abfallvermeidung nach Art. 24 i.V.m. Art. 7 
Abs. 5 Nr. 2 BayAbfG“). Mit der Annahme des Zuschusses erkläre ich mein Einverständnis mit den 
Förderrichtlinien. 

Die Förderrichtline und weitere für das Verfahren zentrale Dokumente werden auf der unten ge-
nannten Internetseite bereitgestellt. 

Verpflichtungen 

Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, nach der Antragstellung eingetretene Änderungen oder 
Tatsachen, die für die Zuschussgewährung erheblich sind, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Versicherung 

Ich versichere, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben und die vorgelegten Unterlagen rich-
tig und vollständig sind. 

Mir ist bekannt, dass die Bewilligung der Zuschüsse entsprechend dem Eingangsdatum der Anträge 
erfolgt. Bei nicht vollständigen Anträgen gilt als Eingangsdatum der Tag, an dem sämtliche Unterla-
gen dem Amt für Umweltschutz und Energiefragen vorliegen. 
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Bewilligung des Zuschusses 

Die Bewilligung erfolgt unter der Voraussetzung, dass 

- nicht dem Bewilligungszweck entsprechend verwendete Zuschüsse einschließlich Zinsen in 
Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz wieder zurückzuzahlen sind, 

- die Stadt Erlangen berechtigt ist, die gesamten Zuschüsse bei Fehlen nachprüfbarer 
Unterlagen einschl. Zinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz zurückzufor-
dern.  

 

 

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt - vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen 
Haushaltsmittel - nach Abschluss des Kalenderjahres und der Vorlage der geforderten 
Nachweise. 

 

 

.................................  ..............................  ..................................................... 

Ort    Datum    Unterschrift des Antragstellenden 

        

 

Kontakt: Tel. 09131 - 86 2939  

E-Mail: abfallberatung@stadt.erlangen.de  

www.erlangen.de/abfallvermeidung 
Hinweis zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Informationen zur Verarbeitung Ihrer 
Daten und zu Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung unter: www.erlangen.de/dsgvo 


